
1. Geltungsbereich

 Für alle mit der Messe Frankfurt GmbH 
und/oder der Messe Frankfurt Exhibition 
GmbH, der Messe Frankfurt Venue 
GmbH und der Messe Frankfurt Medien 
und Service GmbH abgeschlossenen 
Verträge betreffend Lieferungen und/
oder die Erbringung von Leistungen ein-
schließlich Verträgen gemäß §651 Satz 1 
BGB gelten ausschließlich diese Allge-
meinen Einkaufsbedingungen; der bzw. 
die mit der Lieferung und/oder Leis-
tungserbringung Beauftragte wird nach-
folgend „Lieferant“ genannt; die Messe 
Frankfurt GmbH und/oder die betref-
fende Tochtergesellschaft der Messe 
Frankfurt GmbH wird nachfolgend 
„Messe Frankfurt“ genannt. Von diesen 
Allgemeinen Einkaufsbedingungen 
abweichende oder sie ergänzende 
Bedingungen des Lieferanten erkennt 
die Messe Frankfurt nicht an. Diese All-
gemeinen Einkaufsbedingungen gelten 
auch dann, wenn die Messe Frankfurt in 
Kenntnis abweichender oder sie ergän-
zender Bedingungen des Lieferanten die 
Lieferung/Leistung des Lieferanten vor-
behaltlos annimmt.

2.  Bestellungen

2.1 Es gilt allein der Inhalt der schriftlichen 
Bestellung der Messe Frankfurt. 
 Mündliche Bestellungen oder Nebenab-
reden sind nur gültig, wenn sie durch 
den Einkauf der Messe Frankfurt schrift-
lich bestätigt sind.

2.2  Wird die schriftliche Bestellung der 
Messe Frankfurt nicht innerhalb von 
zwei Wochen durch Lieferung/Leistung 
und/oder schriftliche Bestätigung des 
Lieferanten angenommen, ist die Messe 
Frankfurt zum Widerruf der Bestellung 
berechtigt. Für die Rechtzeitigkeit der 
schriftlichen Bestätigung des Lieferan-
ten ist der Eingang bei der Messe 
Frankfurt maßgeblich.

2.3 Die in der Bestellung der Messe 
 Frankfurt angegebene Bestellnummer 
und Positionsnummern sind bei der 
 weiteren Korrespondenz anzugeben, ins-
besondere bei der schriftlichen Bestäti-
gung der Bestellung, bei der Rechnungs- 
stellung und auf dem Lieferschein.

3.  Leistungserbringung

3.1 Der Lieferant wird die Leistungen mit 
äußerster Sorgfalt unter Beachtung des 
aktuellen Standes von Wissenschaft 
und Technik, Näheres in Ziffer 11 unten, 
erbringen. Er wird Vorgaben seitens der 
Messe Frankfurt einhalten und unver-
züglich darauf hinweisen, wenn aus 
 seiner Sicht Änderungen der vertrags-
gegenständlichen Leistungen möglich 
sind, die zu einer Verbesserung führen. 
In diesem Fall finden die Ziffern 4.3 und 
4.4 Anwendung.

3.2 Der Lieferant wird die Messe Frankfurt 
unverzüglich darauf hinweisen, wenn 
Grund zur Sorge besteht, dass die ver-
tragsgegenständlichen Leistungen und 
das darin verfolgte Ziel nicht erreicht 
werden.

3.3 Bei der Erbringung von Werk- oder 
Dienstleistungen gilt: 

3.3.1  In der Einteilung der Arbeitszeit ist der 
Lieferant frei, es sei denn, es ergibt sich 
aufgrund des Auftragsgegenstandes 
das Erfordernis, die Leistung zu 
bestimmten Zeiten zu erbringen. Der 
Lieferant wird die vertragsgegenständ-
lichen Leistungen nur auf dem Gelände 
der Messe Frankfurt erbringen, soweit 
dies aufgrund des Auftragsgegenstan-
des zur ordnungsgemäßen Durchfüh-
rung der Bestellung erforderlich ist und 
dies vorab schriftlich vereinbart wurde. 
In diesem Fall wird die Messe Frankfurt 
dem Lieferanten je nach Auftragsgegen-
stand geeignete Räumlichkeiten nach 
schriftlicher Vereinbarung zur Verfü-
gung stellen.

3.3.2  Die Messe Frankfurt wird den vom Lie-
feranten eingesetzten Personen gegen-
über keine Anweisungen erteilen. Der 
Lieferant trägt dafür Sorge, dass die von 
ihm für die Leistungserbringung einge-
setzten Personen die Leistungen unab-
hängig und möglichst räumlich getrennt 
vom Personal der Messe Frankfurt 
erbringen. Soweit nicht anders in den 
Einzelaufträgen oder Abrufen geregelt, 
ist das vom Lieferanten eingesetzte Per-
sonal stets als Arbeitskraft des Lieferan-
ten zu erkennen. Einzelheiten zu der 
vom Lieferanten zu erbringenden Leis-
tung wird die Messe Frankfurt nur der 

vom Lieferanten genannten Kontaktper-
son mitteilen. Vorgenannte Kontaktper-
son des Lieferanten plant und über-
wacht den Einsatz des vom Lieferanten 
eingesetzten Personals, die Erbringung 
der Leistungen und nimmt etwaige 
Beschwerden oder – sofern nicht 
anders geregelt – zusätzliche Einzelauf-
träge, Abrufe/Beauftragungen/Nach-
träge seitens der Messe Frankfurt ent-
gegen. Dementsprechend obliegt das 
Einweisen, Anleiten und Beaufsichtigen 
des vom Lieferanten eingesetzten Per-
sonals ausschließlich dem Lieferanten, 
wobei es der Messe Frankfurt vorbehal-
ten bleibt, die vertragsgemäße Ausfüh-
rung der übertragenen Leistungen zu 
überwachen oder durch Dritte überwa-
chen zu lassen und diese abzunehmen.

4.  Change Request;  
Mehraufwendungen

4.1 Die Messe Frankfurt ist berechtigt, die 
Anforderungen an die vertragsgegen-
ständlichen Leistungen sowie sonstige 
Vertragsbedingungen gemäß dem nach-
folgenden Change Request Prozess zu 
ändern.

4.2  Die Messe Frankfurt teilt dem Lieferan-
ten Änderungen und/oder Ergänzungen 
des Vertrages schriftlich oder per E-Mail 
mit („Change Request“).

4.3  Der Lieferant informiert die Messe 
Frankfurt spätestens sieben Werktage 
nach Zugang des Change Request 
schriftlich oder per E-Mail darüber, ob 
und wie sich der Change Request auf 
den jeweils vereinbarten Zeitplan, die 
Vergütung und/oder sonstige Vertrags-
bedingungen auswirkt und unterbreitet 
der Messe Frankfurt ein Angebot zur 
Umsetzung des Change Request. Führt 
die Umsetzung des Change Request zu 
Änderungen der Vergütung oder des 
Zeitplans, sind diese auf Basis der 
ursprünglichen Kalkulationsgrundlage 
zu ermitteln und in einem Angebot ein-
deutig aufzuführen. Die Pflicht zur 
Abgabe eines Angebots besteht nicht, 
wenn der Change Request für den Lie-
feranten unzumutbar ist. Die Darle-
gungs- und Beweislast für die Unzumut-
barkeit eines Change Request obliegt 
dem Lieferanten.
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4.4  Nimmt die Messe Frankfurt das Ange-
bot schriftlich oder per E-Mail an, wird 
der Change Request Bestandteil des 
Vertrages und ändert und/oder ergänzt 
diesen z.B. hinsichtlich der zu erbrin-
genden Leistungen, des Zeitplans und 
der Vergütung.

4.5  Ist der Lieferant der Auffassung, dass 
Anforderungen der Messe Frankfurt 
oder andere von ihr zu vertretende 
Umstände zu einem erhöhten Arbeits-
aufwand führen und/oder Auswirkun-
gen auf die jeweils vereinbarten Termine 
und/oder die Vergütung haben oder hält 
der Lieferant Änderungen an den ver-
tragsgegenständlichen Leistungen und/
oder sonstigen Vertragsbedingungen für 
erforderlich oder sinnvoll, so wird er 
dies der Messe Frankfurt unverzüglich 
schriftlich oder per E-Mail anzeigen. In 
diesem Fall finden die Ziffern 4.3 und 
4.4 Anwendung, wobei das Angebot 
möglichst zeitgleich mit, in jedem Fall 
jedoch unverzüglich nach der Anzeige 
zu unterbreiten ist.

4.6  Mehraufwendungen werden nur erstat-
tet und eine zusätzliche Vergütung nur 
gezahlt, wenn die Zahlung ausdrücklich 
schriftlich gemäß Ziffer 4.4 vereinbart 
wurde.

5. Liefer/Leistungstermine und Liefer/
Leistungsverzug

5.1 Die in der Bestellung der Messe Frank-
furt angegebenen Liefer- und Leistungs-
termine sind bindend.  
§376 HGB gilt nicht.

5.2 Im Falle des Liefer- und/oder Leistungs-
verzuges ist die Messe Frankfurt 
berechtigt, eine Vertragsstrafe in Höhe 
von 0,2% des Brutto-Bestellwertes je 
Werktag – insgesamt höchstens 5% des 
Brutto-Bestellwertes – zu verlangen. Der 
Vorbehalt der Vertragsstrafe muss spä-
testens bei Fälligkeit der letzten Zah-
lung/Schlusszahlung geltend gemacht 
werden. Weitergehende gesetzliche 
Ansprüche sowie die Geltendmachung 
eines weitergehenden Schadens bleibt 
der Messe Frankfurt vorbehalten.

5.3 Erkennt der Lieferant, dass er einen ver-
einbarten Liefer- und/oder Leistungster-
min nicht einhalten kann, hat er die 
Messe Frankfurt hierüber unverzüglich 
schriftlich in Kenntnis zu setzen. 
Dadurch werden die Rechte der Messe 
Frankfurt jedoch in keiner Weise 
berührt.

6.  Versandanzeige und Versand
unterlagen, Leistungsnachweis

6.1  Den Versand/die Absendung der zu 
 liefernden Ware hat der Lieferant der 
Messe Frankfurt unverzüglich anzuzei-
gen. Die Versandanzeige ist der Messe 
Frankfurt in zweifacher Ausführung zu 
übermitteln und hat eine genaue 
Bezeichnung der Ware, die Menge, das 
Gewicht (brutto und netto) sowie die 
Art der Verpackung der Ware zu enthal-
ten.

6.2  Bei Übergabe von Waren hat der Liefe-
rant der Messe Frankfurt einen Liefer-
schein zu übergeben, der die genaue 
Bezeichnung der Ware, die Menge 
sowie das Gewicht (brutto und netto) 
der Ware auszuweisen hat. Zudem ist 
der Lieferschein mit der vereinbarten 
Lieferanschrift für die Lieferung zu ver-
sehen.

6.3  Für den Fall, dass der Messe Frankfurt 
die Versandunterlagen gemäß Ziff. 6.1 
und Ziff. 6.2 bei Übergabe der Ware 
nicht zugegangen sind oder nicht den 
Voraussetzungen gemäß Ziff. 6.1 und 
Ziff. 6.2 entsprechen, 

 a.  ist die Messe Frankfurt berechtigt, 
die gelieferte Ware auf Kosten des 
Lieferanten zu lagern und

 b.  trägt der Lieferant über die Über-
gabe hinaus die Gefahr des zufälli-
gen Unterganges und der zufälligen 
Verschlechterung bis zu dem Zeit-
punkt, in dem der Messe Frankfurt 
vertragsgemäße Versandunterlagen 
zugegangen sind.

6.4 Bei der Erbringung von Leistungen hat 
der Lieferant – ggf. neben einem Liefer-
schein – einen Leistungsnachweis 
gemäß dem Muster und den Vorgaben 
der Messe Frankfurt auszustellen und 
von der Messe Frankfurt abzeichnen zu 
lassen. Die Messe Frankfurt wird sich 
bemühen, dem Lieferant frühzeitig ein 
Muster des maßgeblichen Leistungs-
nachweises zukommen zu lassen.

7.  Gefahrtragung

7.1  Die Gefahr des zufälligen Unterganges 
oder der zufälligen Verschlechterung 
trägt der Lieferant bis zur Übergabe der 
Ware/Erbringung der Leistung, es sei 
denn, dass in diesen Allgemeinen Ein-
kaufsbedingungen ausdrücklich etwas 
anderes geregelt ist. §447 BGB gilt 
nicht.

7.2  Sofern und soweit das Werkvertrags-
recht des BGB und/oder die VOB/B 

anwendbar ist, richtet sich die Gefahr-
tragung nach §644 BGB.

8.  Annahme der Lieferung/Leistung und 
Untersuchungspflichten

8.1  Sofern und solange höhere Gewalt die 
Messe Frankfurt an der Annahme der zu 
liefernden Ware/zu erbringenden Leis-
tung hindert oder der Messe Frankfurt 
die Annahme der gelieferten Ware/zu 
erbringenden Leistung unzumutbar wer-
den lässt, ist die Messe Frankfurt 
berechtigt, die Annahme der zu liefern-
den Ware/zu erbringenden Leistung zu 
verweigern.

8.2  Die Messe Frankfurt ist verpflichtet, die 
gelieferte Ware/erbrachte Leistung 
unverzüglich daraufhin zu untersuchen, 
ob die vereinbarte Menge und der ver-
einbarte Typ geliefert wurden und/oder 
sonstige offene Mängel vorliegen. Eine 
Mängelrüge bezüglich offener Mängel 
ist rechtzeitig erfolgt, soweit sie dem 
Lieferanten innerhalb einer Frist von 
zwei Wochen nach Übergabe der Ware/
Erbringung der Leistung zugeht. Ver-
deckte Mängel hat die Messe Frankfurt 
innerhalb einer Frist von zwei Wochen 
nach Entdeckung des Mangels zu 
rügen.

8.3  Sofern und soweit das Werkvertrags-
recht des BGB und/oder die VOB/B 
anwendbar ist, gilt Ziff. 8.2 nicht. Ziff. 
8.1 bleibt von einer etwaigen Anwend-
barkeit des Werkvertragsrechts des BGB 
und/oder der VOB/B unberührt.

8.4  Bei Zuviellieferungen ist die Messe 
Frankfurt berechtigt, die zu viel gelie-
ferte Ware auf Kosten des Lieferanten 
an ihn zurück zu senden.

9.  Preise und Zahlungsbedingungen, 
Rechnungen

9.1  Der vereinbarte Preis ist ein Festpreis 
und schließt sämtliche Abgaben, Zölle, 
Verpackungs- und Transportkosten, 
 Versicherung sowie die gesetzliche 
Umsatzsteuer ein. Mangels abweichen-
der Vereinbarung gilt der Preis für die 
Lieferung an dem von der Messe 
 Frankfurt angegebenen Lieferort.

9.2  Mit dem vereinbarten Preis sind auch 
alle vor Vertragsschluss vom Lieferanten 
erbrachten Leistungen (z.B. Ausarbei-
tung von Angeboten, Zeichnungen und/
oder Plänen) abgegolten.

9.3.1 Zahlungen leistet die Messe Frankfurt 
nach ihrer Wahl innerhalb von 14 Tagen 
mit 3% Skonto oder innerhalb von 
30 Tagen netto, jeweils gerechnet ab 
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Zugang einer ordnungsgemäßen Rech-
nung und vollständiger Lieferung/Leis-
tung. Zum Skontoabzug ist die Messe 
Frankfurt auch bei einer Aufrechnung 
oder der Geltendmachung eines Zurück-
behaltungsrechtes berechtigt. Zahlun-
gen seitens der Messe Frankfurt erfol-
gen ausschließlich durch Überweisung.

9.3.2  Sofern und soweit das Werkvertrags-
recht des BGB und/oder die VOB/B 
anwendbar ist, leistet die Messe 
 Frankfurt Zahlungen nach ihrer Wahl 
innerhalb von 14 Tagen mit 3% Skonto 
oder innerhalb von 30 Tagen netto, 
jeweils gerechnet ab Zugang einer ord-
nungsgemäßen Rechnung und vollstän-
diger Lieferung/Leistung und Abnahme. 
Ziff. 9.3.1 Satz 2 bleibt von einer etwai-
gen Anwendbarkeit des Werkvertrags-
rechts des BGB und/oder der VOB/B 
unberührt.

9.4  An-, Zwischen- und/oder Abschlagszah-
lungen hat die Messe Frankfurt nur zu 
leisten, wenn dies schriftlich vereinbart 
ist.

9.5  Etwaige von der Messe Frankfurt geleis-
tete An-, Zwischen- und/oder 
Abschlagszahlungen sind keine Aner-
kennung der Vertragsgemäßheit der 
Ware/Leistung.

9.6  Für den Fall, dass die Messe Frankfurt 
Zahlungen vor Übergabe der Ware/Leis-
tung erbringt, ist der Lieferant verpflich-
tet, der Messe Frankfurt nach ihrer 
Wahl

 a.  eine Sicherheit in Höhe der Zahlung 
zu stellen und/oder

 b.  der Messe Frankfurt Eigentum an 
der gelieferten Ware/ausgeführten 
Leistung zu verschaffen.

9.7  Rechnungen sind der Messe Frankfurt, 
d.h. der bestellenden Gesellschaft (z.B. 
Messe Frankfurt GmbH), in einfacher 
Ausführung an die in der Bestellung 
angegebene Rechnungsanschrift zu 
übersenden. Rechnungen dürfen nicht 
den Waren beigefügt sein oder bei der 
Ausführung zu erbringender Leistungen 
übergeben werden. Auf Ziffer 2.3 wird 
verwiesen.

10.  Reisekosten

10.1 Etwaige Reise- und Übernachtungs-
kosten werden dem Lieferanten erstat-
tet, wenn nach vorheriger schriftlich 
oder per E-Mail erteilter Zustimmung 
der Messe Frankfurt zur Übernahme 
der Kosten Mitarbeiter des Lieferanten 
erforderliche Reisen im Rahmen des 

Auftrags unternehmen. Die Erstattung 
der (Netto-) Reise- und Übernachtungs-
kosten erfolgt in diesen Fällen nur 
gegen Vorlage der entsprechenden 
 Kostenbelege in Kopie, Ausweisung der 
darin enthaltenen Vorsteuerbeträge  
(mit Ausnahme von Pauschalen und 
km-Geld) und nach Abzug der mögli-
chen Vorsteuerbeträge wie folgt:

 ·  Bahn: 2. Klasse 
 ·  Flugzeug: Economy Class 
 ·   Kilometergeld: Entsprechend den 

Richtlinien der Finanzbehörden 
 ·   Übernachtungspauschale: Entspre-

chend den Richtlinien der Finanz-
behörden oder in Abstimmung mit 
dem Projektleiter/dem Koordinator  
der Messe Frankfurt gegen Vorlage 
entsprechender Belegkopien auch 
höhere Übernachtungskosten

10.2  Der Lieferant wird jeweils vor Reise-
antritt mit der Messe Frankfurt die 
 Einzelheiten von Reisen (wie z.B. 
 Einsatzort, Termine, Auswahl der Hotel-
kategorie sowie der Wagenklasse bei 
Benutzung eines Mietwagens oder des 
eigenen Pkws anstelle von Bahn oder 
Flugzeug) abstimmen, wobei unter 
Berücksichtigung der zeitlichen Not-
wendigkeiten das angemessenste und 
kostengünstigste Reisemittel gewählt 
wird.

11.  Beachtung von Vorschriften

11.1  Der Lieferant verpflichtet sich, die in  
der Bundesrepublik anerkannten Regeln 
der Baukunst/Technik (insbesondere  
alle DIN-Normen des Deutschen Institu-
tes für Normung e.V. und die vom Ver-
band der deutschen Industrie erlasse-
nen Vorschriften und Richtlinien), die 
Arbeitsschutz-vorschriften, die Unfall-
verhütungs-vorschriften der Berufs- 
genossenschaften sowie alle TÜV- 
Vorschriften, alle gewerberechtlichen 
Vorschriften und alle Gesetze, Verord-
nungen und Ortssatzungen, die die 
 Lieferung/Leistung betreffen, zu 
 beachten.

11.2  Über Ziff. 11.1 hinausgehend sind Leis-
tungen so zu erbringen und Waren 
so zu liefern bzw. so auszustatten, dass 
von ihnen bei einer bestimmungs-
gemäßen Nutzung keine Gefahren für 
das Leben und die Gesundheit von 
Menschen und/oder auf dem Gelände 
der Messe Frankfurt befindlichen 
Sachen/ Einrichtungen der Messe 
Frankfurt und/oder Dritter ausgehen. 
Die zu erbringenden Leistungen und 
Waren müssen insoweit dem bei 
 Beauftragung bestehenden Stand der 
Technik entsprechen.

11.3  Die Billigung der Messe Frankfurt von 
Leistungen des Lieferanten (einschließ-
lich Zustimmung/Freigabe von Plänen, 
Zeichnungen und Mustern) schränkt die 
Haftung des Lieferanten für die Richtig-
keit und Vollständigkeit seiner Liefe-
rung/Leistung nicht ein.

12.  Abnahme

12.1  Sofern und soweit die Regelungen des 
Werkvertragsrechts des BGB und/oder 
der VOB/B anwendbar sind, hat eine 
Abnahme gemäß den nachfolgenden 
Ziff. 12.2 bis 12.6 zu erfolgen.

12.2  Nach Erbringung aller Lieferungen 
und Leistungen findet eine förmliche 
Abnahme unter Erstellung eines 
Abnahmeprotokolls statt, die bereits 
jetzt verlangt wird (Schlussabnahme). 
Eine fiktive Abnahme und die Regelung 
über die Fertigstellungsbescheinigung 
gemäß §641 a BGB sind ausgeschlos-
sen.

12.3  Auch Teilabnahmen und die Abnahme 
von Mängelbeseitigungsarbeiten erfol-
gen förmlich.

12.4  Voraussetzung für die Schlussabnahme 
ist, dass alle etwa erforderlichen 
behördlichen Genehmigungen und 
Abnahmen (sofern behördlicherseits 
gefordert), soweit sie vom Lieferanten 
zu beschaffen sind, vorliegen.

12.5  Teilabnahmen erfolgen nur, wenn die 
Messe Frankfurt dies ausdrücklich 
schriftlich verlangt. Im Übrigen finden 
Teilabnahmen nur auf ausdrückliche 
schriftliche Anordnung der Messe 
Frankfurt statt.

12.6  Teilabnahmen haben den Beginn der 
Verjährungsfrist für Mängelansprüche 
und/oder der Garantiefrist gemäß Ziff. 
14 nicht zur Folge.

13.  Rechte bei Mängeln, Versicherung

13.1  Bei Mängeln stehen der Messe 
 Frankfurt die gesetzlichen Rechte 
 ungekürzt zu, jedoch mit folgenden 
Maßgaben:

 a.  Kommt der Lieferant seiner Ver-
pflichtung zur Nacherfüllung inner-
halb einer von der Messe Frankfurt 
gesetzten angemessenen Frist nicht 
nach, so kann die Messe Frankfurt 
den Mangel selbst beseitigen oder 
vom Lieferanten Ersatz der hierfür 
erforderlichen Aufwendungen bzw. 
einen entsprechenden Vorschuss 
verlangen (Selbstvornahmerecht). 
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Ist die Nacherfüllung durch den 
 Lieferanten fehlgeschlagen oder für 
die Messe Frankfurt unzumutbar 
(z.B. wegen besonderer Dringlich-
keit, Gefährdung der Betriebssicher-
heit oder drohendem Eintritt unver-
hältnismäßiger Schäden) bedarf es 
keiner Fristsetzung. In jedem Fall ist 
der Lieferant von der Selbstvor-
nahme unverzüglich, nach Möglich-
keit vorher, zu unterrichten.

 b.  Die Messe Frankfurt kann auch 
Transport-, Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten sowie Kosten für eine 
außerordentliche Untersuchung der 
übergebenen Ware/erbrachten Leis-
tung ersetzt verlangen, die als Folge 
der mangelhaften Ware/erbrachten 
Leistung entstanden sind. Gleiches 
gilt für Transport-, Wege-, Arbeits- 
und sonstige Kosten, die die Messe 
Frankfurt wegen des Mangels der 
Ware/erbrachten Leistung im Ver-
hältnis zu ihren Kunden zu tragen 
hat. Im Übrigen kann die Messe 
Frankfurt verlangen, dass sie der Lie-
ferant von allen Schadensersatzan-
sprüchen freistellt, die wegen Män-
geln der gelieferten Ware/erbrachten 
Leistung gegen sie geltend gemacht 
werden.

13.2  Die Verjährungsfrist für Mängelansprü-
che beträgt 3 Jahre, soweit nach den 
jeweils anwendbaren gesetzlichen Vor-
schriften nicht eine längere Verjäh-
rungsfrist für Mängelansprüche vorge-
sehen ist.

13.3 Die Verjährungsfrist für Mängelansprü-
che beginnt mit der Übergabe der 
Ware/Erbringung der Leistung. Sofern 
und soweit das Werkvertragsrecht des 
BGB und/oder die VOB/B anwendbar 
ist, beginnt die Verjährungsfrist für 
Mängelansprüche mit der Abnahme. 
Erfolgt die Inbetriebnahme der Ware/
Leistung nach Übergabe/Erbringung, so 
beginnt die Verjährungsfrist mit dem 
Tag der Inbetriebnahme, nicht jedoch 
vor einer etwa erforderlichen Abnahme.

13.4  Unbeschadet der Vorschriften über die 
Hemmung von Fristen wird die Verjäh-
rungsfrist jeweils auch für die Dauer auf 
Grund von Mängeln bedingten Betrieb-
sunterbrechungen gehemmt.

13.5  Die Messe Frankfurt ist berechtigt, für 
die Dauer der Verjährungsfrist für Män-
gelansprüche eine Sicherheit in Höhe 
von 5% der Brutto-Rechnungssumme 
einzubehalten (Sicherheitseinbehalt). 
Dem Lieferanten wird das Recht einge-
räumt, den Sicherheitseinbehalt durch 
Stellung einer Sicherheit für Män-
gelansprüche abzulösen. Die Sicherheit 
für Mängelansprüche ist zu erbringen 

durch Stellung einer unbefristeten, 
selbstschuldnerischen Bürgschaft eines 
Kreditinstitutes oder eines Kreditversi-
cherers, sofern das Kreditinstitut oder 
der Kreditversicherer in der Europäi-
schen Gemeinschaft oder in einem 
Staat der Vertragsparteien des Abkom-
mens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum zugelassen ist. Die Bürg-
schaft muss den Verzicht auf die 
Einreden aus §770 Abs. 2 BGB, soweit 
die Einrede oder Gegenforderung nicht 
unbestritten oder rechtskräftig festge-
stellt ist, und §§770 Abs. 1, 771, 772 
BGB enthalten; sie darf keine Hinterle-
gungsklausel enthalten. Die Bürgschaft 
muss sich ausschließlich nach deut-
schem Recht richten. Als Gerichtsstand 
für alle Streitigkeiten im Zusammen-
hang mit der Bürgschaft muss Frankfurt 
am Main vereinbart sein.

13.6  Der Lieferant ist verpflichtet, für die 
Dauer der Haftung für Mängel und der 
Garantiefrist auf seine Kosten eine 
Betriebshaftpflichtversicherung bei 
einem deutschen Versicherer mit fol-
genden Deckungssummen im Einzelfall 
abzuschließen:

 a.  Personenschäden: Die Deckungs-
summe im Einzelfall muss wenigs-
tens das 10fache des vereinbarten 
Preises, mindestens jedoch  
EUR 1 Mio. betragen.

 b.  Sach- und sonstige Schäden: Die 
Deckungssumme im Einzelfall muss 
wenigstens das 8fache des verein-
barten Preises, mindestens jedoch 
EUR 500.000 betragen. Die 
Deckungssummen im Einzelfall dür-
fen pro Versicherungsjahr auf das 
Zweifache der vorgenannten 
Deckungssummen begrenzt sein. 
Auf Verlangen der Messe Frankfurt 
hat der Lieferant den Abschluss und 
die Aufrechterhaltung der Versiche-
rung nachzuweisen.

14.  Garantie

14.1  Zusätzlich zu seiner Haftung für Mängel 
(vgl. Ziff. 13) übernimmt der Lieferant 
für einen Zeitraum von zwei Jahren die 
Garantie dafür, dass die zu liefernde 
Ware/erbringende Leistung frei von 
Sachmängeln ist und vereinbarte 
Beschaffenheiten vorhanden sind. 
Die in Ziff. 14.1 genannte Garantiefrist 
beginnt mit der Übergabe der Ware/
Erbringung der Leistung. Sofern und 
soweit das Werkvertragsrecht des BGB 
und/oder die VOB/B anwendbar ist, 
beginnt die Garantiefrist mit der 
Abnahme. Erfolgt die Inbetriebnahme 
der Ware/Leistung nach Übergabe/

Erbringung, so beginnt die Garantiefrist 
mit dem Tag der Inbetriebnahme, nicht 
jedoch vor einer etwa erforderlichen 
Abnahme.

15.  Rücktrittsrechte der Messe Frankfurt

15.1  Die Messe Frankfurt ist berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten, wenn die Messe 
Frankfurt dem Lieferanten nachweist, 
dass ihr ein ernstes und Erfüllung ver-
sprechendes Angebot eines Dritten vor-
liegt, die vom Lieferanten zu liefernde 
Ware/zu erbringende Leistung zu einem 
niedrigeren Preis zu liefern/zu erbringen 
(Baisse-Klausel).

15.2  Für den Fall, dass ein Vertragsverhältnis 
zustande gekommen ist, ohne dass sich 
die Messe Frankfurt und der Lieferant 
über einen Preis geeinigt haben, ist die 
Messe Frankfurt zum Rücktritt vom Ver-
trag berechtigt, sofern sich die Parteien 
nicht innerhalb von 2 Wochen nach 
Abschluss des Vertrages über den Preis 
einigen.

15.3  Für den Fall, dass das Insolvenzverfah-
ren über das Vermögen des Lieferanten 
eröffnet oder mangels Masse abgelehnt 
wird, ist die Messe Frankfurt berechtigt, 
für den noch nicht erfüllten Teil des Ver-
trages zurück zu treten. Macht die 
Messe Frankfurt von diesem Rücktritts-
recht Gebrauch, hat der Lieferant 
Anspruch auf Vergütung der bis zum 
Rücktritt erbrachten Leistungen, aller-
dings nur, soweit diese von der Messe 
Frankfurt bestimmungsgemäß genutzt 
werden können. Weitere Vergütungs-
ansprüche des Lieferanten sind ausge-
schlossen.

15.4 Für den Fall, dass eine Fremdveranstal-
tung (Konzert oder Messe), für die vom 
Lieferanten zu liefernde Ware/erbrin-
gende Leistung bestimmt ist, unerwar-
tet verlegt wird, hat die Messe Frankfurt 
das Recht, die Ware/Leistung zum ver-
einbarten Liefertermin abzulehnen und 
stattdessen Lieferung bzw. Leistung 
zum Nachfolgetermin zu verlangen, 
sofern

 a.  der Lieferant (z.B. durch einen ent-
sprechenden Vermerk auf der Bestel-
lung) erkennen konnte, dass die von 
ihm zu liefernde Ware/ erbringende 
Leistung für die betreffende Fremd-
veranstaltung bestimmt ist und

 b.  die Messe Frankfurt die Verlegung 
der Veranstaltung nicht zu vertreten 
hat. Das vorstehende Recht besteht 
nicht, wenn die Messe Frankfurt 
dem Lieferanten die Verlegung der 
betreffenden Fremdveranstaltung 
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nicht mit angemessener Frist vorher 
angekündigt hat. 
Für den Fall, dass die Messe Frank-
furt ihr Recht gemäß Ziff. 15.4.1 aus-
übt und die von dem Lieferanten zu 
liefernde Ware/erbringende Leistung 
trotz rechtzeitiger Ankündigung 
nicht anderweitig absetzbar sind, ist 
die Messe Frankfurt verpflichtet, 
dem Lieferanten die in Folge der 
erneuten Andienung entstehenden 
erforderlichen zusätzlichen Aufwen-
dungen zu ersetzen, maximal jedoch 
10% des vereinbarten Preises, sofern 
und soweit mit dem Lieferanten 
nicht etwas anderes vereinbart ist.

15.5  Für den Fall, dass eine Fremdveranstal-
tung (Konzert oder Messe), für die vom 
Lieferanten zu liefernde Ware/erbrin-
gende Leistung bestimmt ist, unerwar-
tet abgesagt wird, ist die Messe 
 Frankfurt berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten, sofern

 a.  der Lieferant (z.B. durch einen ent-
sprechenden Vermerk auf der Bestel-
lung) erkennen konnte, dass die von 
ihm zu liefernde Ware/erbringende 
Leistung für die betreffende Fremd-
veranstaltung bestimmt ist und

 b.  die Messe Frankfurt die Absage der 
Veranstaltung nicht zu vertreten hat. 
Das vorstehende Recht besteht 
nicht, wenn die Messe Frankfurt 
dem Lieferanten die Absage der 
betreffenden Fremdveranstaltung 
nicht mit angemessener Frist vorher 
angekündigt hat. Für den Fall, dass 
die Messe Frankfurt ihr Rücktritts-
recht gemäß Abs. 1 ausübt und es 
sich bei den vom Lieferanten zu lie-
fernden Waren/erbringenden Leis-
tungen um nicht vertretbare Sachen 
im Sinne von §651 Satz 3 BGB han-
delt, hat die Messe Frankfurt dem 
Lieferanten die ihm bis zum Rücktritt 
entstandenen notwendigen Aufwen-
dungen zu ersetzen, maximal jedoch 
90% des vereinbarten Preises, sofern 
und soweit mit dem Lieferanten 
nicht etwas anderes vereinbart ist.

15.6  Etwaige gesetzliche Kündigungs- und/
oder Rücktrittsrechte der Parteien blei-
ben unberührt.

16.  Haftung der Messe Frankfurt

16.1  Die Messe Frankfurt haftet dem Liefe-
ranten nicht für Personen-, Sach-, oder 
sonstige Schäden aus Anlass von Scha-
densfällen auf dem Gelände der Messe 
Frankfurt, den dazugehörigen Parkplät-
zen, den Ausstellungshallen oder sonsti-
gen Gebäuden der Messe Frankfurt. Im 

Übrigen gilt: Bei der Verletzung ver-
tragswesentlicher Pflichten (Kardinal-
pflichten) ist die Haftung der Messe 
Frankfurt bei einfacher Fahrlässigkeit 
auf den vertragstypischen vorhersehba-
ren Schaden beschränkt. Dies gilt auch 
für mittelbare Schäden und Folgeschä-
den. Für sonstige Schäden ist die Haf-
tung für einfache Fahrlässigkeit ausge-
schlossen. Dies gilt auch für mittelbare 
Schäden und Folgeschäden. Die vorste-
henden Regelungen gelten auch für die 
Haftung für gesetzliche Vertreter, Erfül-
lungsgehilfen sowie sonstige Hilfsper-
sonen der Parteien.

16.2  Die Haftung der Messe Frankfurt für 
Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit bleibt unberührt. Die vorstehende 
Regelung gilt auch für die Haftung für 
gesetzliche Vertreter, Erfüllungsgehilfen 
sowie sonstige Hilfspersonen der Par-
teien.

17.  Eigentum und Rechte Dritter

17.1 Der Lieferant steht der Messe Frankfurt 
dafür ein, dass die gelieferte Ware/
erbrachte Leistung in seinem Alleinei-
gentum steht, insbesondere keinerlei 
Eigentumsvorbehalten Dritter unterliegt.

17.2  Der Lieferant garantiert, dass er die in 
den Vertragsunterlagen genannten 
Rechte wirksam einräumen kann. Der 
Lieferant garantiert außerdem, dass die 
Arbeitsergebnisse frei von Rechten Drit-
ter sind, die der vertragsgegenständli-
chen Rechteeinräumung entgegenste-
hen könnten. Ferner garantiert der 
Lieferant, dass durch die Verwendung 
der Arbeitsergebnisse im Rahmen die-
ses Vertrags keine Persönlichkeitsrechte 
verletzt werden. Der Lieferant stellt die 
Messe Frankfurt von allen Ansprüchen 
Dritter, insbesondere von Ansprüchen 
wegen Schutzrechts- und/oder Persön-
lichkeitsrechtsverletzungen, die gegen 
die Messe Frankfurt in Zusammenhang 
mit der Ausübung der vertragsgegen-
ständlichen Rechte erhoben werden 
sollten, auf erstes Anfordern hin frei. 
Die Freistellung beinhaltet auch den 
Ersatz der Kosten, die der Messe Frank-
furt durch eine Rechtsverfolgung/-ver-
teidigung, ggf. auch unter Einsatz von 
Patentanwälten, entstehen bzw. ent-
standen sind. Dem Lieferanten bekannt 
werdende Beeinträchtigungen der ver-
tragsgegenständlichen Rechte und/oder 
rechtliche Risiken hat dieser der Messe 
Frankfurt unverzüglich mitzuteilen. 
Zudem ist der Lieferant verpflichtet, 
nach besten Kräften daran mitzuwirken, 
dass der Dritte (Inhaber des Rechts) die 
erforderliche Zustimmung zur Lieferung, 

zum Einbau, zur Inbetriebnahme, zur 
Benutzung, zur Weiterveräußerung o. ä. 
der gelieferten Ware/erbrachten Leis-
tung erteilt.

18.  Eigentums und Urheberrecht, Eigen
tumsvorbehalt und Vertraulichkeit

18.1 Soweit die Messe Frankfurt dem Liefe-
ranten (Werbe-) Materialien für die 
Durchführung der vertraglich vereinbar-
ten Leistung zur Verfügung stellt, räumt 
die Messe Frankfurt dem Lieferanten 
das einfache Recht ein, die zur Verfü-
gung gestellten Materialien während 
der Laufzeit der vertraglichen Vereinba-
rung für die vertraglich vereinbarten 
Zwecke zu nutzen. Abgesehen von einer 
Anpassung an das jeweilige Darstel-
lungsverfahren bedürfen Bearbeitungen 
der vorherigen Zustimmung der Messe 
Frankfurt in Textform. Diese Materialien 
dürfen ohne vorherige Zustimmung der 
Messe Frankfurt Dritten (z.B. Subunter-
nehmen des Lieferanten) nicht zugäng-
lich gemacht werden, es sei denn dies 
ist für die Herstellung der zu liefernden 
Ware und/oder die Erbringung der 
geschuldeten Leistung notwendig. Die 
Messe Frankfurt hat das Recht, die Ein-
beziehung in Leistung Dritter abzuleh-
nen. Der Lieferant wird die Materialien 
dem aktuellen Standard entsprechend 
sicher aufbewahren, um einen unbefug-
ten Zugriff und Missbrauch zu verhin-
dern und sicherstellen, dass die Eigen-
tumsrechte der Messe Frankfurt nicht 
durch Vermischung, Verbindung, Verar-
beitung oder Veränderung gemäß 
§§946 ff BGB beeinträchtigt werden. 
Nach Abwicklung der Bestellung der 
Messe Frankfurt sind die Materialien 
unaufgefordert kostenfrei zurückzuge-
ben bzw. entsprechende Dateien nach 
dem Stand der Technik sicher zu 
löschen; Dritten gegenüber sind sie zeit-
lich unbefristet geheim zu halten, 
soweit dies gesetzlich zulässig ist und 
sie nicht dem Lieferanten bereits nach-
weislich bekannt waren oder werden, 
ohne eine Geheimhaltungspflicht zu ver-
letzen, noch offenkundig sind.

18.2 Sofern die Messe Frankfurt dem Liefe-
ranten Teile beistellt, behält sie sich hie-
ran das Eigentum vor. Verarbeitung oder 
Umbildung durch den Lieferanten wer-
den für die Messe Frankfurt vorgenom-
men. Im Falle der Verarbeitung oder 
Vermischung erwirbt die Messe Frank-
furt das Eigentum an der neuen Sache 
im Verhältnis des Wertes der Sache der 
Messe Frankfurt zu den anderen verar-
beiteten Gegenständen zur Zeit der Ver-
arbeitung.
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19. Nutzung und Änderung der Planung 
und der gelieferten Waren/erbrach
ten Leistungen

19.1 Soweit nichts anderes schriftlich verein-
bart ist, geht an allen individuell für die 
Messe Frankfurt erbrachten Werkleis-
tungen mit der Abnahme, bei allen indi-
viduell für die Messe Frankfurt erbrach-
ten Dienstleistungen mit der Erbringung 
der Leistung das ausschließliche, über-
tragbare und unterlizenzierbare Recht 
zur räumlich, zeitlich und inhaltlich 
unbeschränkten Nutzung und Verwer-
tung der jeweiligen Arbeitsergebnisse 
(insbesondere, aber nicht abschließend 
an Planungen, Ideen, Entwürfen, 
Gestaltungen, Zwischenergebnissen, 
Konzepten, Dokumentationen, Schau-
bildern, Fotos, Grafiken, Texten etc.) 
in allen bekannten und unbekannten 
Nutzungs- und Verwertungsarten auf 
die Messe Frankfurt über. Im Übrigen 
geht mit der Abnahme bzw. Leistungs-
erbringung das einfache Recht zur 
räumlich, zeitlich und inhaltlich unbe-
schränkten Nutzung in allen bekannten 
und unbekannten Nutzungsarten an 
allen Arbeitsergebnissen des Lieferan-
ten über, welche dieser im Rahmen des 
Vertragsverhältnisses, aber nicht indivi-
duell für die Messe Frankfurt erbracht 
hat (z.B. Handbuch). Das einfache Nut-
zungsrecht darf auch durch die mit der 
Messe Frankfurt verbundenen Unter-
nehmen gemäß §15 AktG ausgeübt wer-
den sowie zur entsprechenden Übertra-
gung und/oder Unterlizenzierung an 
diese. Soweit an den Arbeitsergebnis-
sen Eigentum begründet werden kann, 
steht es der Messe Frankfurt zu. Zieht 
der Lieferant zur Vertragserfüllung 
Dritte (z.B. Architekten, Ingenieure, 
sonstige Subunternehmen) heran, wird 
er, soweit möglich, die Rechte entspre-
chend der vorstehenden Bestimmungen 
erwerben und der Messe Frankfurt 
übertragen. Sollte ein Rechteerwerb im 
vorgenannten Umfang im Einzelfall 
nicht möglich sein, so hat der Lieferant 
die Messe Frankfurt in seinem Angebot 
explizit darauf hinzuweisen und der 
Messe Frankfurt die Lizenzbedingungen 
des Dritten vollständig zur Verfügung 
zu stellen. Werden die Lizenzbestim-
mungen des Dritten nicht offengelegt 
und nicht in diesen Vertrag einbezogen, 
gelten ausschließlich die hier verein-
barten Nutzungsrechte. Die Messe 
Frankfurt hat das Recht, die Einbezie-
hung der Drittleistung abzulehnen. 
Eine Verpflichtung zur Nennung des 
Urhebers der Arbeitsergebnisse besteht 
nicht.

19.2  Die vorstehenden Regelungen gelten 
auch, wenn das Vertragsverhältnis – 
gleich aus welchem Grund – vorzeitig 

enden sollte. Etwaige Rücktrittsrechte 
und ihre Rechtsfolgen bleiben unbe-
rührt.

20.  Abtretung

20.1  Forderungen des Lieferanten gegen die 
Messe Frankfurt können ohne Zustim-
mung der Messe Frankfurt nur abgetre-
ten werden, wenn die Abtretung sich 
auf sämliche im Zusammenhang mit 
einer Bestellnummer (vgl. Ziff. 2.3) 
bestehenden Forderungen erstreckt. 
 Teilabtretungen sind nur mit schriftli-
cher Zustimmung der Messe Frankfurt 
gegen sie wirksam. Die Zustimmung 
der Messe Frankfurt gilt als erteilt, 
wenn der Lieferant im ordentlichen 
Geschäftsgang seinem Lieferanten 
einen verlängerten Eigentumsvorbehalt 
eingeräumt hat.

20.2 Eine Abtretung wirkt gegenüber der 
Messe Frankfurt erst, wenn sie ihr vom 
Lieferanten und vom neuen Gläubiger 
schriftlich angezeigt worden ist.

20.3  §354a HGB bleibt unberührt; die Messe 
Frankfurt kann in diesem Fall mit befrei-
ender Wirkung an den Lieferanten 
gemäß §354a Satz 2 HGB leisten.

21.  Erfüllungsgehilfen

21.1  Der Lieferant wird sämtliche Subunter-
nehmerleistungen an besonders erfah-
rene und leistungsfähige Unternehmer 
vergeben. Die Beauftragung und der 
Einsatz von Subunternehmern bedürfen 
der vorherigen Zustimmung der Messe 
Frankfurt. Die Messe Frankfurt ist 
berechtigt, einzelne Subunternehmer 
aus wichtigem Grund abzulehnen. Sub-
unternehmer und Lieferanten des Liefe-
ranten sind dessen Erfüllungsgehilfen 
und Verrichtungsgehilfen. 

21.2  Der Lieferant hat die Subunternehmer 
zu verpflichten, für den Fall des Weg-
falls des Lieferanten oder der Kündi-
gung dieses Vertrages für die Messe 
Frankfurt weiterzuarbeiten mit der Maß-
gabe, dass dieser für die künftigen Ver-
pflichtungen aus dem Subunternehmer-
vertrag einsteht, die Subunternehmer 
jedoch Einwendungen aus ihrem Ver-
hältnis zum Lieferanten der Messe 
Frankfurt nicht entgegenhalten können.

22.  Zusammenarbeit zwischen den 
 Vertragspartnern

22.1  Jeder Vertragspartner nennt dem ande-
ren eine fachkundige Person, die befugt 
und befähigt ist, die mit der Erbringung 

der vereinbarten Leistungen zusammen-
hängenden Entscheidungen herbeizu-
führen.

22.2  Der Ansprechpartner des Lieferanten 
erhält von der Messe Frankfurt alle für 
die Erbringung der Leistungen benötig-
ten und bei diesem verfügbaren Texte, 
Unterlagen, Informationen und Daten in 
dem vereinbarten Datenformat, soweit 
diese dem Lieferanten nicht anderweitig 
zugänglich sind. Wenn der Lieferant 
Informationen für nicht ausreichend 
hält, wird er dies der Messe Frankfurt 
unverzüglich mitteilen.

22.3 Soweit die Leistungen des Lieferanten 
auch die Erstellung oder Überarbeitung 
von Trainingsunterlagen umfassen, wird 
er diese nur nach Freigabe der Unterla-
gen durch die Messe Frankfurt im Rah-
men eines von der Messe  Frankfurt 
beauftragten Trainings verwenden.

22.4 Die Bewerbung, das Angebot oder der 
Verkauf eigener Mittel, Medien, Trai-
ningsunterlagen oder sonstiger Leistun-
gen des Lieferanten erfolgen nur mit 
ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung 
der Messe Frankfurt.

23. Nachhaltigkeit

23.1 Für die Messe Frankfurt ist nachhaltiges 
Handeln im Rahmen der eigenen 
Geschäftstätigkeit unabdingbar. Dabei 
liegt der Fokus sowohl auf ökologischen 
und ökonomischen als auch auf sozia-
len Aspekten. Die Nachhaltigkeitsstrate-
gie der Messe Frankfurt insbesondere 
mit Blick auf gesetzliche Vorgaben und 
Verpflichtungen genießt im Rahmen der 
unternehmerischen Tätigkeit höchste 
Priorität.  Daher wird die Messe Frank-
furt ihre Aktivitäten im Bereich Nachhal-
tigkeit systematisch vorantreiben und 
erwartet auch von ihren Vertragspart-
nern entsprechend ausgerichtetes Han-
deln. 

23.2 Die beiden Vertragspartner sind sich 
darüber einig, sich im Rahmen der 
 Leistungserbringung nach diesem 
 Vertrag an den Werten des Code of 
Conducts, der Grundsatzerklärung der 
 Menschenrechtsstrategie und der 
EMAS-Umwelterklärung der Messe 
Frankfurt (einzusehen unter: https://
www.messefrankfurt.com/frankfurt/de/
unternehmen/sustainability.html) zu 
 orientieren und danach zu handeln. 
Erkennbare signifikante Abweichungen 
von diesen Verhaltensgrundsätzen, die 
dem Lieferanten zur Kenntnis gelangen, 
sind dem Hinweisgeberschutzsystem 
der Messe Frankfurt zu melden.
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24.  Geheimhaltung, Datenschutz, 
 Informationssicherheit

24.1  Der Lieferant wird die Ergebnisse wie 
auch die ihm im Rahmen der Erbrin-
gung der Leistungen von und über die 
Messe Frankfurt erlangten Kenntnisse 
und Erfahrungen, Unterlagen, Aufga-
benstellungen, Geschäftsvorgänge oder 
sonstige Informationen sowie den 
Abschluss des Vertrages und die Ergeb-
nisse – auch über die Dauer des Vertra-
ges hinaus – vertraulich behandeln und 
Dritten nicht zugänglich machen, es sei 
denn, der Lieferant hat diese Dritten 
vertragsgemäß zur Durchführung des 
Auftrags herangezogen. Vorgenannte 
Pflicht zur Geheimhaltung gilt nicht 
soweit die o.g. Informationen  rechtmä-
ßig allgemein bekannt geworden sind 
oder die Messe Frankfurt im Einzelfall 
einer Weitergabe schriftlich zugestimmt 
hat. Der Lieferant wird diese Informatio-
nen ausschließlich für die zur Erbrin-
gung der Leistungen erforderlichen 
Zwecke benutzen.

24.2  Der Lieferant wird geeignete Maßnah-
men zur Datensicherung und zum 
Schutz seiner IT-Systeme vor Program-
men mit Schadensfunktion (Viren) und 
dem Zugriff unbefugter Dritter ergrei-
fen, um von der Messe Frankfurt erhal-
tene Informationen und die für diese 
erstellten Ergebnisse vor Verlust, Verän-
derung, Weitergabe oder Zugriff durch 
unbefugte Dritte angemessen zu schüt-
zen.

24.3  Soweit der Lieferant bei der Leistungs-
erbringung Zugang zu personenbezoge-
nen Daten erhält, wird der Lieferant die 
gesetzlichen Bestimmungen zum 
Datenschutz beachten und der Messe 
Frankfurt ermöglichen, sich über deren 
Einhaltung zu informieren. Sofern nach 
dem Auftragsgegenstand datenschutz-
rechtliche Vorschriften den Abschluss 
eines Vertrages zur Beauftragung einer 
Auftragsverarbeitung fordern oder dies 
zweckmäßig ist, hat der Lieferant mit 
der Messe Frankfurt einen entsprechen-
den Vertrag nach dem Muster der 
Messe Frankfurt abzuschließen. 

 Der Lieferant wird seine Arbeitnehmer 
und freien Mitarbeiter entsprechend 
den Vorschriften dieser Ziffer 24 schrift-
lich verpflichten und auch denjenigen 
Dritten, derer er sich bei der Erbringung 
der Leistungen bedient, eine dieser 
 Ziffer 24 entsprechende Verpflichtung 
auferlegen.

25.  Erfüllungsort, Gerichtsstand

25.1  Erfüllungsort für die Leistungen beider 
Vertragsparteien ist der vereinbarte 
 Liefer- bzw. Leistungsort. Abweichend 
davon ist der Sitz der beauftragenden 
Gesellschaft (z.B. Messe Frankfurt 
GmbH) Erfüllungsort für die von der 
beauftragten Gesellschaft zu leistenden 
Zahlungen.

25.2  Sofern der Lieferant Kaufmann ist, ist 
Frankfurt am Main ausschließlicher 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus 
und im Zusammenhang mit dem Ver-
tragsverhältnis.

26.  Rechtswahl
 Es gilt, auch im Rechtsverkehr mit aus-

ländischen Lieferanten, ausschließlich 
das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land unter Ausschluss des internationa-
len Kaufrechts.

27.  Sonstiges

27.1  Änderungen und Ergänzungen des Ver-
trages bedürfen der Schriftform. Dies 
gilt auch für diese Schriftformklausel.

27.2  Sollte eine Bestimmung dieser Allge-
meinen Einkaufsbedingungen unwirk-
sam oder undurchführbar sein oder 
werden, bleibt die Wirksamkeit der übri-
gen Bestimmungen dieser Allgemeinen 
Einkaufsbedingungen hiervon unbe-
rührt. Anstelle der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmung ist die-
jenige wirksame und durchführbare 
Bestimmung zu vereinbaren, die dem 
mit der unwirksamen oder undurchführ-
baren Bestimmung verfolgten wirt-
schaftlichen Zweck am nächsten 
kommt. Entsprechendes gilt für die 
ergänzende Vertragsauslegung.
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